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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Die SPK-SR befand die Vorschläge der vom Nationalrat gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines
Verordnungsvetos als zu kompliziert. Für ein paar wenige Verordnungen, die Probleme
verursachten, würde ein «monstre administratif» geschaffen, begründete
Kommissionssprecher Raphaël Comte (fdp, NE) die Empfehlung der SPK-SR, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Dabei sei in der Kommission nicht nur die Frage der
Gewaltentrennung noch einmal – wie bereits bei der Diskussion um Folge geben –
erörtert, sondern auch die Stimme der Kantone angehört worden. Die Kantone seien
sehr skeptisch gegenüber der Idee eines Vetos, insbesondere deshalb, weil es zu
Verzögerungen bei der Umsetzung von Verordnungen führen könne. Die Gefahr eines
«Schwebezustandes» wurde denn auch vom neuen Ständeratsmitglied und Präsidenten
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Benedikt Würth (cvp, SG) ausgeführt. Eine
Minderheit der Kommission, angeführt von Peter Föhn (svp, SZ), verteidigte das allfällige
neue Parlamentsrecht mit der Begründung, dass es eben nur in Notfällen angewendet
und vor allem eine präventive Wirkung entfalten würde. Einen Befürworter fand das
Verordnungsveto auch in Pirmin Bischof (cvp, SO): Der Kanton Solothurn habe vor rund
30 Jahren ein solches Instrument eingeführt und es verhindere dort durchaus, «dass
Verwaltung und Regierung abheben». Eine Sichtweise, der der zweite Vertreter des
Kantons Solothurn, Roberto Zanetti (sp, SO), allerdings dezidiert widersprach: Es könne
schon sein, dass die Regierung deshalb nicht abhebe, es bestehe aber im Gegenzug
eben durchaus die Gefahr, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dies
aufgrund dieses Instruments täten. Im Schlussvotum wies Bundeskanzler Thurnherr
neben den erwähnten Argumenten darauf hin, dass das Parlament bereits heute über
Instrumente verfüge, um Verordnungen zu ändern. Mit 31 zu 7 Stimmen (keine
Enthaltung) folgte die kleine Kammer ihrer Kommission in der Herbstsession 2019 und
entschied sich, auf die Vorlage nicht einzutreten – trotz der langen und grossen
Vorarbeit, wie von den Vertretern der Kommissionsminderheit während der Debatte
immer wieder betont worden war. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite
geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings
– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf
von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde
darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
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umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 3

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Die eidgenössischen Räte berieten im Zuge der Behandlung der Lex USA zwei weitere
Geschäfte im Zusammenhang mit der Finma. Die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen beider Räte forderten mittels zweier gleichlautender Motionen
den Bundesrat dazu auf, die Aufsichtsbehörde zur Verschärfung ihrer Enforcement
Policy im Bereich der Gewährserfordernis zu bewegen. Die Aufforderung sollte unter
Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Finma erfolgen. Konkret wollten die Motionen
erreichen, dass vermehrt Berufsverbote für Bankmanager auf Basis von Art. 33
Finanzmarktaufsichtsgesetz ausgesprochen wurden. Thomas Aeschi (svp, ZG) verwies
auf formaljuristische Mängel der Motionen. Er argumentierte, dass der Bundesrat der
Finma keine direkten Vorschriften machen könne. Bundesrätin Widmer-Schlumpf
erachtete das Begehren ebenfalls als „nicht ganz einfach umsetzbar“. Trotz dieser
Bedenken wurden die Motionen sowohl im Nationalrat (mit 100 zu 83 Stimmen, gegen
den Willen von FDP und SVP) als auch im Ständerat (einstimmig) angenommen. 4

MOTION
DATUM: 18.06.2013
FABIO CANETG

Geldpolitik

Die schweizerische Geldpolitik war 2014 massgeblich durch die 2011 eingeführte
Wechselkursuntergrenze gegenüber dem Euro geprägt. Dieser wertete sich im
Jahresverlauf stetig ab, was die Schweizerische Nationalbank (SNB) ab September 2014
dazu veranlasste, ihre Kommunikation leicht anzupassen. Neu wurde nicht nur
bekräftigt, den Mindestkurs mit „unbeschränkten“ Devisenkäufen verteidigen zu wollen,
sondern auch „unverzüglich“ weitere Massnahmen zu ergreifen, sollte dies nötig sein.
Am 18.12.14 (eine Woche nach der geldpolitischen Lagebeurteilung vom Dezember)
entschied sich die Nationalbankspitze zur Einführung von Negativzinsen auf den
Girokonten, die Geschäftsbanken und andere Finanzmarktintermediäre bei der SNB
hielten. Der entsprechende Zinssatz wurde auf -0.25% festgelegt und sollte ab dem
22.1.15 erhoben werden. Hohe Freibeträge (das 20-fache der Mindestreserven bei
mindestreservepflichtigen Banken oder CHF 10 Mio. andernfalls) führten dazu, dass nur
vereinzelt Finanzinstitute mit tatsächlichen Belastungen zu rechnen hatten (darunter
die ZKB, nicht aber die UBS, die CS und die Raiffeisen). In den Medien wurde die
Vermutung geäussert, dass der Entscheid hauptsächlich auf die Währungsturbulenzen
in Russland wenige Tage zuvor zurückzuführen war. Der Präsident des Direktoriums
bestätigte, dass im Vorfeld der Entscheidung Währungsinterventionen nötig geworden
waren, um den Mindestkurs zu verteidigen.
Ökonomen beurteilten die Massnahme an sich als wenig überraschend, den Zeitpunkt
jedoch schon. Die NZZ fragte in ihrer Ausgabe vom 20.12.14 rhetorisch „Und was kommt
nach den Negativzinsen?“ und nahm damit eine weit verbreitete Befürchtung auf, dass
die SNB ihr Pulver im Angesicht der absehbaren geldpolitischen Lockerung im Euroraum
(erwartet per 22.1.15) zu früh verschossen habe. Andere Kommentatoren äusserten
Bedenken, wonach der Entscheid zur Einführung von Negativzinsen von den Märkten
dahingehend interpretiert werden könnte, dass die SNB entgegen ihrer Kommunikation
nicht bereit sei, „unbeschränkt“ Devisen zu kaufen. Die Reaktionen der politischen
Parteien waren mehrheitlich positiv. Der Mindestkurs sei nach wie vor zentral für die
Exportwirtschaft, weshalb die ergriffene Massnahme zur Verteidigung der
Wechselkursuntergrenze zu begrüssen sei. Einzig die SVP äusserte sich skeptisch. Die
SNB habe sich mit der Anbindung an den Euro in eine „unglückliche“ Situation gebracht,
so Thomas Aeschi (svp, ZG). 5
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Makroprudenzielle Regulierung

In der Herbstsession war die „Too big to fail”-Problematik auch
Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Drei bereits im Jahr 2013 eingereichte
Motionen nahmen sich des Themas an. Die SVP-Fraktion forderte in ihrem Begehren die
Schaffung eines Trennbankensystems, also die Abtrennung und separate
Weiterführung des Eigenhandels von den übrigen Geschäften der Bank, und die
Erhöhung der Leverage Ratio, der nicht risikogewichteten Eigenkapitalquote, auf 6%.
Auch die SP brachte mit zwei Motionen diese Anliegen in den parlamentarischen
Prozess ein. 
Der Bundesrat hatte sich gegenüber dem Vorstoss der SVP in seiner Stellungnahme
ablehnend gezeigt und ihn dem Parlament zur Ablehnung empfohlen. Er hatte dabei auf
die 2011 ergriffenen Massnahmen verwiesen, die den Banken verschärfte
Anforderungen im Bereich Eigenmittel und Organisationsstruktur auferlegt hatten. Im
Zuge dieser Debatte sei auch über die Einführung eines Trennbankensystems diskutiert,
ein solches aufgrund mangelnder Zielführung jedoch nicht umgesetzt worden. Zudem
hatte die Regierung dafür plädiert, den im Frühling 2015 erscheinenden
Evaluationsbericht zur „Too big to fail“-Vorlage abzuwarten und auf ein "vorschnelles"
Vorgehen zu verzichten. Die SVP-Fraktion und ihr Sprecher Aeschi (ZG) beharrten in der
Ratsdebatte auf ihrer Forderung nach einem Trennbankensystem und einer Leverage
Ratio von 6%. Strengere Vorgaben in diesem Bereich erhöhten die Sicherheit des
Bankensystems und damit der gesamten Volkswirtschaft. Eine Leverage Ratio von 10%
hingegen, wie von der SP gefordert, verursachte gemäss der Volkspartei den Banken
unverhältnismässig hohe Kosten und sei deshalb zu streng.
Gegen den Willen von Bundesrat und den Mitteparteien wurde der Vorstoss mit 94 zu
64 Stimmen angenommen. Damit konnte sich eine unheilige Allianz aus SVP und SP im
Nationalrat durchsetzen. 6

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Banken

Die Verbesserung des Einlegerschutzes fand im Parlament Zustimmung. Der Ständerat
wünschte aber mehr Transparenz über die Sicherheit dieser Einlagesicherung bei jeder
einzelnen Bank. Im Nationalrat versuchte die SP erfolglos, die Verbesserung des
Anlegerschutzes mit einer Konjunkturvorlage zu verbinden. Ihr Antrag, zur Stützung der
Kaufkraft der Bevölkerung die Familienzulagen zu erhöhen, unterlag mit 113 zu 57
Stimmen. Die von der kleinen Kammer eingeführte detaillierte Deklarationspflicht für
die Sicherheit der Rückstellungen lehnt er als nicht praktikabel ab. In der
Differenzbereinigung beharrten zuerst beide Kammern auf ihrer Version bezüglich der
Transparenz der Rückstellungen, dann gab der Ständerat nach. In der
Gesamtabstimmung nahmen beide Kammern die Teilrevision des Bankengesetzes
einstimmig an. Sie wurde gestützt auf Art. 165 Abs.1 BV für dringlich erklärt und auf den
20. Dezember, befristet bis Ende 2010 in Kraft gesetzt.
Zudem wurden zwei Motionen Bischof (cvp, SO) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
die ebenfalls die Verbesserung des Einlegerschutzes forderten, vom Nationalrat
angenommen 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER

Mit dem Argument, dass mit den im Herbst des Vorjahres beschlossenen dringlichen
Massnahmen die Forderungen der beiden vom Nationalrat gutgeheissenen Motionen
Bischof (cvp, SO) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für einen Ausbau des
Einlegerschutzes erfüllt seien, lehnte der Ständerat diese ab. Der Bundesrat gab im
Herbst einen Entwurf für die definitive Einführung dieses bis Ende 2010 gültigen
verbesserten Einlegerschutzes in die Vernehmlassung. Die Banken, unterstützt von den
bürgerlichen Parteien, waren mit der dauerhaften Erhöhung der Garantiesumme auf
100'000 Franken je Einleger zwar einverstanden. Sie lehnten aber den Antrag ab, die
Gesamtsumme der von den Banken vorzunehmenden Rückstellungen von 6 auf 9,75
Mia. Franken zu erhöhen und in einem staatlichen Fonds zu sammeln. Auch die
kantonalen Finanzdirektoren sprachen sich gegen die als unverhältnismässig kritisierten
Vorschläge aus. 8

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER
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Eine Motion Bischof (cvp, SO) beschäftigte sich mit den
Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit dem Vereinigten Königreich (UK) und
den USA.Sie verlangte, dass alle Vertragspartner in Sachen Bankkundengeheimnis
ähnliche Regelungen vorsehen müssten. Ivo Bischof erwähnte rechtliche Möglichkeiten
in Grossbritannien und den USA, die verhinderten, die wirtschaftlich Berechtigten eines
Vermögenswerts offenzulegen. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine entsprechende
Gesetzesänderung für die Schweiz vorzuschlagen, die eine solche Möglichkeit ebenfalls
einschliesse. So sollte ein kompetitiver Rechtsrahmen für den Schweizer Finanzplatz
geschaffen werden. Bischof sah ein, dass die Lösungen im Vereinigten Königreich und
den USA unbefriedigend seien, ging aber offensichtlich davon aus, dass die
ausländischen Regelungen in den Verhandlungen nicht zur Disposition stehen würden.
Trotz Einwand des Bundesrats, dass die Motion seinen Handlungsspielraum in den
Verhandlungen um die Doppelbesteuerungsabkommen einschränke, wurde sie im
Nationalrat (Erstrat) mit 81 zu 75 und im Ständerat (Zweitrat) mit 21 zu 12 angenommen.
Zusätzlich zur CVP unterstützte allein die SVP die Motion, während die übrigen Parteien
den Vorstoss ablehnten. 9

MOTION
DATUM: 21.09.2011
FABIO CANETG

Eine 2011 von beiden Räten überwiesene Motion Bischof, die vom Bundesrat gefordert
hatte, die Diskriminierung des Schweizer Finanzplatzes gegenüber Vertragspartnern
von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), namentlich den USA, bezüglich
Bankgeheimnis zu bekämpfen, wurde 2012 vom Bundesrat zur Abschreibung
empfohlen. Er sah keinen Anlass zu gesetzgeberischen Massnahmen. National- und
Ständerat lehnten den Abschreibungsantrag jedoch ab, weshalb das Begehren am
Jahresende nach wie vor beim Bundesrat pendent war. 10

MOTION
DATUM: 31.12.2012
FABIO CANETG

Im Berichtsjahr setzte der Bundesrat erneut eine Expertenkommission ein, die sich mit
der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes beschäftigen sollte. Zum
Aufgabenbereich der Gruppe „Brunetti II“ gehörte im Speziellen auch die Erarbeitung
einer Strategie, die den Marktzugang im Ausland wahren und verbessern sollte. Die
Berufung der zweiten Gruppe unter Leitung von Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti
erfolgte, nachdem die parlamentarischen Räte mittels Motion Bischof (cvp, SO) und
Motion Amaudruz (svp, GE) Druck auf den Bundesrat gemacht hatten, die Gruppe
„Brunetti I“ (welche die Empfehlungen betreffend AIA erarbeitet und im Juni des
Berichtsjahres präsentiert hatte) mit Branchenvertretern zu ergänzen und/oder ein
neues Expertengremium unter Einschluss von Branchenvertretern ins Leben zu rufen.
Die beiden Motionen wurden im Frühjahr 2013 im Ständerat (Motion Bischof, 26 zu 15
Stimmen bei 1 Enthaltung) und im Sommer im Nationalrat (Motion Amaudruz, 115 zu 70
Stimmen) gutgeheissen. Nur die SP, die GLP und die Grünen lehnten das Begehren
Amaudruz im Nationalrat ab. Der Bundesrat beschloss am 4.9. den Wünschen des
Parlaments zu entsprechen und ernannte im Oktober die Mitglieder der Gruppe
„Brunetti II“. Diese kamen sowohl aus der Verwaltung, der Wissenschaft, der SNB sowie
aus Banken und Versicherungen. Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder
wurden nicht berücksichtigt, was im Vorfeld der Ernennungen (25.9.) den Nationalrat
(im Speziellen: CVP, SVP, FDP und GLP) dazu veranlasste, die Motion Bischof (cvp, SO)
entsprechend anzupassen. Diese passierte die Grosse Kammer darauf mit 118 zu 68
Stimmen. Der Ständerat verwies in der Wintersession darauf, dass das in der
Zwischenzeit vom Bundesrat ernannte Gremium weitere Expert/innen (beispielsweise
Vermögensverwalter und Treuhänder) zuziehen könne, weshalb er sowohl die
veränderte Motion Bischof (cvp, SO) als auch die Motion Amaudruz (svp, GE) ohne
Gegenantrag ablehnte. Der Schlussbericht der Gruppe „Brunetti II“ wurde per Ende
2014 erwartet. 11

MOTION
DATUM: 25.09.2013
FABIO CANETG

Auch 2014 behandelten die eidgenössischen Räte verschiedene Geschäfte im
Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit, so auch eine Motion Bischof (cvp, SO) von
2009. Diese hatte gefordert, die Schlechterstellung des Schweizer Finanzplatzes
aufgrund der damals eingeführten erweiterten Amtshilfe zu kompensieren. Ein erster
Abschreibungsantrag der Landesregierung war 2012 gescheitert. Bereits im Folgejahr
hatte der Nationalrat jedoch entschieden, dem erneuten bundesrätlichen
Abschreibungsantrag stattzugeben. Der Ständerat folgte der Grossen Kammer 2014
diskussionslos, wodurch die Motion (in Form eines Geschäfts des Bundesrates) definitiv
abgeschrieben wurde. 12

MOTION
DATUM: 18.03.2014
FABIO CANETG
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Eine im Jahre 2014 eingereichte Motion Bischof (cvp, SO) forderte den Bundesrat dazu
auf, die Expertengruppe "Brunetti II" nicht wie vorgesehen nach Erfüllung ihrer Aufgabe
aufzulösen, sondern als sogenannten "Zukunftsrat Finanzplatz" weiterzuführen. Dieses
Gremium sollte nach Vorstellung des Motionärs Exponenten aus Politik, der Banken-
und Versicherungsbranche sowie der Wissenschaft genauso umfassen wie Vertreter der
Sozialpartner und der betreffenden Regulierungsbehörden (SNB, Finma). Sein Zweck
sollte darin bestehen, als Diskussionsplattform und Orientierungshilfe in
finanzmarktstrategischen Fragen zu dienen. 
Der Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme dafür aus, den Vorstoss
anzunehmen, rief gleichzeitig aber in Erinnerung, dass er bereits im Dezember 2014 die
Einrichtung eines "Zukunftsrat Finanzplatz" angeordnet hatte. 
Während das Geschäft den Ständerat problemlos passierte, fand im Nationalrat eine
kontroverse Debatte statt. Die SVP-Fraktion in der Person von Nationalrat Egloff (svp,
ZH) sprach sich gegen das Begehren aus und fand dafür gleich zwei Beweggründe. Zum
einen befand die Volkspartei, es sei nicht notwendig, die als temporäres Gremium
geschaffene Expertengruppe in eine beständige umzuwandeln; zum anderen könne die
Motion mit dem Vorgehen des Bundesrats, einen Zukunftsrat Finanzplatz einzusetzen,
auch als bereits erfüllt erachtet werden. Dennoch wurde der Vorstoss schliesslich mit
83 zu 72 Stimmen bei 14 Enthaltungen angenommen. Die relativ hohe Anzahl der
Enthaltungen rührte daher, dass einige SP-Vertreter die ungleiche Vertretung der
Geschlechter im Zukunftsrat Finanzplatz als stossend erachteten. 13

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Im Jahr 2013 hatte der Bundesrat die Europaratskonvention zur Steueramtshilfe
unterzeichnet. Die Konvention definierte drei Arten des steuerlichen
Informationsaustausches: Beim Austausch um Ersuchen handelte es sich um den seit
2009 gültigen OECD-Standard. Der spontane Austausch wurde neu geschaffen und
zeichnete sich dadurch aus, dass ein Vertragsstaat einem anderen Steuerinformationen
zukommen lässt, sobald er davon ausgehen kann, damit im Interesse des Staates, an den
die Informationen übermittelt werden, zu handeln. Drittens war auch der automatische
Informationsaustausch (AIA) vorgesehen, wobei für die Einführung desselben eine über
die Konvention herausgehende Vereinbarung notwendig war. Eine solche Vereinbarung
war von den Vertragsstaaten in Form des Multilateral Competent Authority Agreement
(MCAA) auch getroffen worden. 
Damit die Vereinbarung auch ratifiziert werden konnte, war eine Änderung des
Steueramtshilfegesetzes notwendig. Dabei lag der Schwerpunkt auf der rechtlichen
Einbettung des spontanen Informationsaustausches. Da der Vertrag das Prinzip der
Reziprozität vorsah, würde die Schweiz sowohl Daten ausliefern als auch vom Ausland
erhalten. 
Die Debatte im als Erstrat fungierenden Nationalrat machte deutlich, dass sich die SVP
am Sachverhalt der Reziprozität störte: Ein Minderheitsantrag Matter verlangte, dass
vom Ausland an die Schweiz gelieferte Daten nur im Verdachtsfall genutzt und darauf
basierende weitergehende Abklärungen vorgenommen werden durften. Damit sollte,
wie Nationalrat Aeschi (svp, ZG) ausführte, der "unbescholtene Bürger" vor dem
"Überwachungsstaat" geschützt werden. Die Gegner dieses Antrags argumentierten,
dass es jeglicher Logik widerspreche, automatisch erhaltenen Informationen nicht
durch ein Gesuch weiter nachgehen zu dürfen. Obwohl die Volkspartei geschlossen, die
FDP mehrheitlich und auch eine Minderheit der CVP das Begehren unterstützten,
wurde es mit 92 zu 80 Stimmen abgewiesen. Auch in der Gesamtabstimmung unterlag
die SVP: Der Nationalrat stimmte der Änderung des Steueramtshilfegesetzes mit 119 zu
51 Stimmen zu. 
Im Ständerat war das Geschäft deutlich weniger umstritten als im Nationalrat. Die kleine
Kammer nahm jedoch gegenüber der nationalrätlichen Fassung eine kleine Präzisierung
vor, mit der "der Schutz nicht betroffener Personen konkretisiert und ausgeweitet"
werden sollte, wie Kommissionssprecher Zanetti (sp, SO) erläuterte. Aufgrund dieses
Abänderungsvorschlags gelangte das Geschäft ein weiteres Mal in den Nationalrat, der
die ständerätliche Version mit 125 zu 53 Stimmen guthiess. In der Schlussabstimmung
fand die Vorlage in beiden Ratskammern schliesslich eine komfortable Mehrheit: Der
Nationalrat stimmte mit 122 zu 68, der Ständerat mit 38 zu 5 Stimmen zu. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2015
NICO DÜRRENMATT
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In der Wintersession 2016 gelangte sowohl die Volksinitiative „Ja zum Schutz der
Privatsphäre“ als auch der von der WAK-NR entworfene Gegenvorschlag zu dieser
Initiative zur Beratung in den Nationalrat. Während vornehmlich Vertreter der linken
Ratshälfte einer Verankerung des Bankgeheimnisses im Inland auf Verfassungsstufe
kritisch gegenüberstanden und damit Steuerhinterzieher und -betrüger geschützt
sahen, erachteten Politiker der rechten Ratshälfte dieses Ansinnen als notwendig, um
den ehrlichen Bürger in seiner Privatsphäre zu schützen. Folglich forderte eine
Minderheit Landolt (bdp, GL), der neben dem Glarner BDP-Vertreter und  Nationalrätin
Bertschy (glp, BE) ausschliesslich Politikerinnen und Politiker von SP und Grünen
angehörten, neben der Ablehnung der Initiative auch den Verzicht auf einen direkten
Gegenvorschlag. Aus Sicht dieser Minderheit war im entsprechenden Bereich schlicht
kein Handlungsbedarf gegeben. Dem gegenüber stand eine Minderheit Aeschi (svp, ZG),
bestehend aus bürgerlichen Ratsmitgliedern, die sowohl Initiative als auch
Gegenvorschlag zur Annahme empfehlen, im Falle einer Stichfrage aber dem
Gegenvorschlag den Vorzug geben wollte. Der Minderheit Landolt war kein Erfolg
beschieden: Der Rat sprach sich mit 115 zu 75 klar im Sinne der vorberatenden
Kommission und damit dafür aus, der Initiative einen direkten Gegenvorschlag
gegenüberzustellen. Nachdem auch in der Detailberatung sämtliche Minderheitsanträge
keine Mehrheit hatten auf sich vereinigen können, passierte der Gegenvorschlag
schliesslich, gegen den Willen von SP, Grünen und GLP und mit der Unterstützung von
SVP, FDP und grosser Teile der CVP, mit 111 zu 71 Stimmen die grosse Kammer.

Bezüglich der Frage, welche Abstimmungsempfehlung das Parlament dem Stimmvolk
unterbreiten sollte, unterlag der Mehrheitsantrag, der die Initiative zur Ablehnung und
den Gegenvorschlag zur Annahme empfehlen wollte, dem oben beschriebenen
Minderheitsantrag Aeschi mit 60 zu 80 Stimmen, wobei sich 55 Nationalratsmitglieder
des linken Lagers der Stimme enthielten. Damit sprach sich die grosse Kammer für die
Annahme sowohl der Initiative als auch des Gegenentwurfs aus, wobei der
Gegenvorschlag im Falle der Annahme beider Vorlagen vorzuziehen wäre. Eine
Verlängerung der Behandlungsfrist des Geschäfts um ein Jahr bis März 2018 wurde von
National- und Ständerat diskussionslos genehmigt. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
NICO DÜRRENMATT

Börsen

Im Zusammenhang mit den EU-Regulierungsvorhaben Mifid, Emir und AIFMD wurde im
September ein Postulat Aeschi (svp, ZG) angenommen, das vom Bundesrat einen
Bericht über mögliche Lösungsstrategien bezüglich Marktzugang forderte. Trotz
Verweis auf die laufenden Arbeiten der Expertengruppe „Brunetti II“ nahm der
Nationalrat das Postulat ohne grössere Diskussionen mit 120 zu 55 Stimmen (10
Enthaltungen) an. 16

POSTULAT
DATUM: 09.09.2013
FABIO CANETG

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat mit der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes, insbesondere mit den drei vom Nationalrat gegenüber
der bundesrätlichen Botschaft geschaffenen Änderungen. Beim «Kernstück der
Revision», wie es Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) ausdrückte, hatte sich die
WAK-SR mit 9 zu 3 Stimmen auf die Seite des Nationalrats geschlagen: Nachmeldungen
sollen nicht nur bis zum Ende der Einsprachefrist zur Veranlagung möglich sein,
sondern auch, solange Veranlagungs- oder Nachsteuerverfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen sind, die Veranlagung also noch hängig ist. Diese
Möglichkeit gelte aber nicht endlos, erklärte Bischof dem Rat: Bereits mit der
bisherigen Rechtsetzung sei eine Rahmenfrist von 3 Jahren im Regelfall vorgesehen.
Finanzminister Maurer erachtete diese Änderung als problematisch: Die
Steuerpflichtigen hätten die Pflicht, die Veranlagung zu prüfen, wodurch fahrlässig
verursachte falsche Angaben bereits entdeckt werden sollten. Liesse man den
Steuerpflichtigen aber so viel Spielraum, wie es der Nationalrat und die Kommission
beabsichtigten, würden es einige Personen womöglich «darauf ankommen lassen».
Dann könnten sie die Rückerstattungen der Verrechnungssteuer bei einer allfälligen
Verfahrenseröffnung «in letzter Minute» noch geltend machen und dies als Fehler oder
Unterlassung deklarieren. Auch eine Minderheit Levrat (sp, FR) sprach sich für die
Regierungsvorlage aus. Das Argument der Befürworter der nationalrätlichen Lösung,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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wonach die Regelung nur für Fahrlässigkeit, nicht aber für Betrugsabsichten gelte, liess
Levrat nicht gelten: Solche Betrugsabsicht könnten kaum je nachgewiesen werden,
argumentierte er. Trotz dieser Einwände folgte der Ständerat der Mehrheit seiner
Kommission mit 30 zu 13 Stimmen. 
Ein weiterer Streitpunkt betraf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Aufgrund
verfassungsrechtlicher Bedenken und Unsicherheit darüber, ob eine generelle
Rückwirkung bis zum 1. Januar 2014 – wie sie der Nationalrat beschlossen hatte – auch
für rechtskräftig abgeschlossene Fälle gelten würde, reichte eine Minderheit um Martin
Schmid (fdp, GR) einen Alternativvorschlag ein: Eine Rückwirkung soll dann möglich
sein, wenn «über den Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer noch nicht
rechtskräftig entschieden worden ist.» Diesem Minderheitsantrag folgte der Ständerat
mit 24 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Zudem nahm die kleine Kammer einen
Änderungsantrag der Kommission bezüglich der Meldefrist für Gewinne aus Geldspielen
an, da diesbezüglich eine Inkongruenz zum Geldspielgesetz bestanden hatte. In der
Gesamtabstimmung stimmte die Ständekammer der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes mit 30 Stimmen bei 11 Enthaltungen zu. 

Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte die Verrechnungssteuerrevision.
Ohne grosse Diskussionen folgte der Nationalrat der kleinen Kammer in allen restlichen
Differenzen und stimmte der Vorlage stillschweigend zu. Mit 38 zu 1 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) und 137 zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahmen die beiden Räte die
Revision in den Schlussabstimmungen an, im Nationalrat sprachen sich die Fraktionen
der SP und der Grünen geschlossen gegen die Vorlage aus. 17
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